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1. 
 

 
Hauptgebäude, Klein – und 
Anbauten, etc.  
 

 
1.1 
• Gebäude sind ortsfeste Bauten, die zum 

Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen 
eine feste Überdachung und in der Regel 
weitere Abschlüsse aufweisen. 

 
1.2 
• Kleinbauten sind freistehende Gebäude, die 

nur Nebennutzflächen enthalten1 und in ihren 
Dimensionen eine Grundfläche von 60 m2  

und eine Gebäudehöhe von 3 m nicht 
überschreiten2. Sie dienen nicht dem Schutz 
von Mensch und Tier.  

 
1.3 
• Anbauten sind mit einem anderen Gebäude 

zusammengebaut, enthalten nur 
Nebennutzflächen3 und überschreiten in 
ihren Dimensionen eine Grundfläche von 
60 m2 und eine Gebäudehöhe von 3 m 
nicht4. Sie dienen nicht dem Schutz von 
Mensch und Tier.  

 
1.4  
• Unterirdische Bauten sind Gebäude die mit 

Ausnahme der Erschliessung sowie der 
Geländer und Brüstungen über ihren 
Zugängen den gewachsenen Boden5, die 
Überdeckung mitgerechnet, um höchstens 
1.20 m überragen. 

 
1.5 
• Vorspringende Bauteile6 bis zu 5 m Breite 

ragen um höchstens 2.50 m über die 
Fassaden hinaus und messen 
zusammengerechnet höchstens 40 % der 
Fassadenlänge7. 

 
1.6 

• Rückspringende Bauteile8 gelten als 
unbedeutend, wenn sie gegenüber der 
Fassade um höchstens 2.50 m 
zurückversetzt sind und 
zusammengerechnet höchstens 40 % der 
Fassadenlänge messen. 
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1  z.B. Garagen, Geräte- und Holzschuppen, Garten- und Gewächshäuser, unbeheizte Wintergärten  
2  Übersteigen Klein- und Anbauten die zulässigen Masse, gelten die Vorschriften für Hauptgebäude. 
3  z.B. Garagen, Geräte- und Holzschuppen, Garten- und Gewächshäuser, unbeheizte Wintergärten 
4  Übersteigen Klein- und Anbauten die zulässigen Masse, gelten die Vorschriften für Hauptgebäude. 
5  s. Art. 97 BauV 
6  z.B. Erker, Vordächer, Aussentreppen, Laderampen, Balkone, Lauben 
7  Übersteigen vorspringende Bauteile die zulässigen Masse, gelten sie je nach Nutzung als Teil des 

Hauptgebäudes oder als Anbau. 
8 z.B. Balkone, Lauben, Arkaden, Hauseingänge 
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